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Beschwerdegegnerin,
Gegenstand
Rente

Sachverhalt

A.

A.a. A.__ meldete sich im September 2012 zum Bezug von Leistungen der
Invalidenversicherung an (IV-act. 2). Sie gab an, sie habe eine Ausbildung als
zahnmedizinische Angestellte absolviert. Zuletzt habe sie als Teilzeitangestellte in
einem Tankstellenshop gearbeitet. Der Rheumatologe Dr. med. B.___ berichtete im
Oktober 2012 (IV-act. 7), die Versicherte leide an einer generalisierten Polytendomyose
mit sehr schmerzhaften Fibrostosen im gesamten Schulter- und Beckengdrtel, an
einem kleinen Fersensporn sowie an einer Adipositas Grad lll. Die Beurteilung der
Arbeitsfahigkeit sei kaum mdoglich, da die Adipositas im Vordergrund stehe, die die
Arbeitsfahigkeit durchaus beeintrachtige. Der Versicherten sei eine Gewichtsreduktion
zu empfehlen. Der Internist Dr. med. C.__ hielt in einem Bericht vom 4. Februar 2013
fest, kdrperlich nicht schwer belastende Tatigkeiten seien der Versicherten
uneingeschrankt zumutbar (IV-act. 12). Mit einer Verfligung vom 22. April 2013 wies die

IV-Stelle das Leistungsbegehren ab (IV-act. 15).

A.b. Im Juli 2019 meldete sich die Versicherte erneut zum Bezug von Leistungen der
Invalidenversicherung an (IV-act. 21). Die IV-Stelle forderte sie am 12. Juli 2019 auf,
eine relevante Veranderung des Sachverhaltes seit dem 22. April 2013 glaubhaft zu
machen (IV-act. 32). Der Aligemeinmediziner Dr. med. D.___ berichtete im August 2019
(IV-act. 35), die medizinische Problematik sei dhnlich wie im Jahr 2013, aber Uber die
Jahre hatten die degenerativen Veranderungen und damit auch die Beschwerden
zugenommen. Infolge der chronischen Schmerzen habe sich eine psychische
Symptomatik im Sinne einer rezidivierenden depressiven Affektstérung entwickelt. Im
September 2019 notierte Dr. med. E.___ vom IV-internen regionalen &rztlichen Dienst
(RAD), die niedrige Schwelle des Glaubhaftmachens sei mit den Angaben von Dr. D.___
gemeistert worden, weshalb auf die Neuanmeldung einzutreten sei (IV-act. 36). Eine

Eingliederungsverantwortliche der IV-Stelle hielt im Méarz 2020 fest, da die Versicherte
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seit dem Jahr 2004 als Hausfrau tatig gewesen sei, seien keine beruflichen
Massnahmen angezeigt (IV-act. 41). Mit einer Mitteilung vom 6. Méarz 2020 wies die IV-

Stelle das Begehren um berufliche Eingliederungsmassnahmen ab (IV-act. 42).

A.c. Im Januar 2021 gab die Versicherte in einem ,,Fragebogen zur Rentenabklérung
betreffend Erwerbstéatigkeit/Haushalt” an, dass sie ohne die
Gesundheitsbeeintrachtigung in einem Pensum von 80 Prozent erwerbstatig ware (V-
act. 53). Die Klinik F.___ berichtete im Februar 2021 (IV-act. 56), die Versicherte leide
an einer rezidivierenden depressiven Stérung mit einer gegenwartig leichten Episode,
an einer abhangigen Personlichkeitsstérung mit angstlich vermeidenden
Persénlichkeitszligen, an einer Adipositas per magna sowie an degenerativ bedingten
Schmerzen. Das Kantonsspital G.___ hatte in einem Bericht vom 4. Dezember 2019
Uber eine rheumatologische Erstkonsultation festgehalten (IV-act. 59), dass die
Versicherte an einem chronischen Panvertebralsyndrom bei leichten degenerativen
Veranderungen, an einem generalisierten weichteilrheumatischen Syndrom, an einer
leichten Gonarthrose beidseits, an einer Adipositas, an einer Reflux-Oesophagitis bei
einer bekannten Hiatushernie sowie an einer Cholezystolithiasis leide. Sie sei bei der
Haushaltsfihrung eingeschrankt. Eine berufliche Tatigkeit sei hdchstens stundenweise
und nur rein sitzend zumutbar. Der zustandige Arzt hatte der Versicherten eine

Physiotherapie sowie eine Gewichtsreduktion empfohlen.

A.d. Im Auftrag der IV-Stelle erstattete die MEDAS Interlaken Unterseen GmbH am

21. Februar 2022 ein polydisziplindres Gutachten (IV-act. 95). Der internistische
Sachversténdige hielt fest, aus internistischer Sicht sei keine Diagnose mit Auswirkung
auf die Arbeitsféhigkeit zu stellen. Die neuropsychologische Sachverstandige fuhrte
aus, in der gut zweieinhalb Stunden dauernden Untersuchung habe die Versicherte
teilweise schwer defizitare, aber nicht valide Ergebnisse erzielt. Die Leistungen in einem
standardisierten Leistungsvalidierungstest seien auffallig gewesen. Auch die
Glaubwurdigkeit der geschilderten Beschwerden sei herabgesetzt gewesen, da die
Menge an Pseudobeschwerden lGber dem kritischen Grenzwert gelegen habe.
Innerhalb und zwischen den Tests hatten sich verschiedene Inkonsistenzen gezeigt.
Die Testleistungen seien zum Teil auch nicht mit dem direkt beobachteten Verhalten,
mit den Ergebnissen der klinischen Untersuchung und den Angaben in den Vorakten
vereinbar gewesen. Aus rein neuropsychologischer Sicht kdnne deshalb nicht zur

Arbeitsfahigkeit Stellung genommen werden. Der psychiatrische Sachverstandige hielt
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fest, die Versicherte habe unaufféllig, aber leicht ungepflegt gewirkt. Sie habe Uber
Konzentrations- und Merkféhigkeitsstérungen geklagt, die dann in der Untersuchung
auch hatten beobachtet und damit objektiviert werden kénnen. Das Denken sei auf die
aktuellen Symptome und auf die psychosozialen Belastungsfaktoren eingeengt,
ansonsten aber unauffallig gewesen. Die Versicherte habe antriebsarm und zugleich
leicht logorrhoisch gewirkt. Sie habe diverse typische depressive Symptome
geschildert. Ansonsten sei der klinische Befund unaufféllig gewesen. In zwei
Selbstbeurteilungsfragebdgen habe sie Werte erreicht, die einer mittel- bis
schwergradigen depressiven Symptomatik entsprochen héatten. Folglich sei eine
rezidivierende depressive Stérung mit einer gegenwartig mittelgradigen Episode bei
einem Verdacht auf eine abhangige Persénlichkeitsakzentuierung bis hin zu einer
abhangigen Personlichkeitsstérung zu diagnostizieren. Die zur Verfligung stehenden
psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlungsmd&glichkeiten seien bislang
nicht ausgeschdpft worden. Die von der Versicherten geschilderten Symptome seien
konsistent und plausibel nachvollziehbar gewesen. Inkonsistenzen hatten nicht
festgestellt werden kénnen. Aufgrund der Symptomatik, der langen Absenz vom
Arbeitsmarkt und der fehlenden Ausbildung sei davon auszugehen, dass die
Versicherte im ersten Arbeitsmarkt nicht wieder werde Fuss fassen kdnnen. Mittelfristig
sei ihr eine Tatigkeit im zweiten Arbeitsmarkt in einem Pensum von 50 Prozent
zumutbar. Der Einstieg sollte mit einem Pensum von 20 Prozent erfolgen. Das Pensum
sollte anschliessend alle vier Wochen um zehn Prozent erhéht werden. Der
rheumatologische Sachversténdige flhrte aus, der (im Gutachten detailliert
beschriebene) klinische und bildgebende objektive Befund seit weitgehend unauffallig
gewesen. Im Vordergrund der Symptomatik stehe ein chronifiziertes generalisiertes
Weichteilschmerzsyndrom. Zudem leide die Versicherte an einem chronifizierten
leichtgradigen cervico-spondylogenen und lumbo-spondylogenen Schmerzsyndrom.
Eine leidensadaptierte Tatigkeit sei der Versicherten aus rheumatologischer Sicht
wéhrend sechs Stunden pro Tag ohne Einschrankungen zumutbar. Von Vorteil wére
eine Gewichtsreduktion auf mindestens unter 100 Kilogramm. Nach der
Konsensbesprechung hielten die Sachverstandigen fest, eine leidensadaptierte
Tatigkeit sei der Versicherten aus polydisziplindrer Sicht zu 50 Prozent zumutbar. Zur
Frage, ob diese Arbeitsfahigkeit nur flr Tatigkeiten im zweiten oder auch fir Tatigkeiten
im ersten Arbeitsmarkt gelte, dusserten sich die Sachverstandigen nicht. In einer

Nachricht an die IV-Stelle vom 6. Marz 2022 machte die Versicherte geltend, die
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Sachversténdigen hatten die Anamnese nicht korrekt wiedergegeben; zudem hétten
die Untersuchungen nicht so lange gedauert, wie die Sachverstédndigen angegeben
hatten (IV-act. 97). Der RAD-Arzt Dr. E.___ qualifizierte das Gutachten als aus
somatischer Sicht Uberzeugend; die RAD-Psychiaterin Dr. med. H.___ hielt fest (IV-act.
98), der psychiatrische Sachverstédndige habe seine Arbeitsfahigkeitsschatzung unter
anderem mit invaliditdtsfremden Faktoren begriindet. Er sei aufzufordern, sich aus rein
medizinischer Sicht zur Arbeitsfahigkeit zu dussern. Die IV-Stelle ersuchte den
psychiatrischen Sachverstandigen am 15. Marz 2022, eine rein medizinische
Arbeitsfahigkeitsschatzung abzugeben (IV-act. 99). Am 30. Méarz 2022 antwortete der
Sachversténdige, die psychosozialen Belastungsfaktoren hatten fir die
Arbeitsfahigkeitsschatzung keine Rolle gespielt; die Versicherte sei aus rein
medizinischer Sicht vollstandig arbeitsunfahig (IV-act. 104). Die IV-Stelle qualifizierte
diese Stellungnahme als nicht Gberzeugend und beschloss deshalb, ein Obergutachten

einzuholen (IV-act. 106).

A.e. Im Auftrag der IV-Stelle erstattete die SMAB AG am 27. Oktober 2022 ein
polydisziplindres Gutachten (IV-act. 140). Der federflhrende psychiatrische
Sachversténdige hielt fest, die Versicherte habe sich im Erstkontakt zugewandt und
situationsadaquat gezeigt. Wahrend der Exploration habe sie keine Schonhaltung
gezeigt. Sie sei sauber und ordentlich gekleidet gewesen. Hinweise auf eine
Vernachlassigung der Kérperhygiene oder des dusseren Erscheinungsbildes hatten
nicht festgestellt werden kénnen. Wahrend der Exploration habe durchgehend ein
tragfahiger Kontakt aufrecht erhalten werden kénnen. Die Versicherte habe die
gestellten Fragen offen, ohne erkennbare Vorbehalte und mit einer unauffalligen
Antwortlatenz beantwortet. Sie habe die gesamte Exploration attent und durchgehend
aufmerksam verfolgt. Die Aufmerksamkeit, die Ausdauer und das
Konzentrationsvermdgen hatten im Untersuchungsverlauf nicht abgenommen. Die
Versicherte habe mit einer kraftigen, gut modulierten Stimme gesprochen. Die
Sprachfrequenz sei unauffallig gewesen. Die Wortwahl sei angemessen und
ausreichend differenziert gewesen. Formalgedanklich sei die Versicherte rege,
keineswegs depressiv gehemmt oder gar gesperrt gewesen. Klinisch hatten keine
Hinweise auf eine Stérung des Langzeit- oder des Kurzzeitgedachtnisses festgestellt
werden kdnnen. Die Willenskréafte seien durchaus strukturiert und zielgerichtet
gewesen. Die Antriebslage sei erhalten gewesen. Eine Antriebsminderung oder eine

Antriebssteigerung habe nicht vorgelegen. Psychomotorisch sei die Versicherte
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durchaus rege gewesen. Die Gestik, die Mimik und die Spontanmotorik seien
angemessen gewesen und hatten die Stimmung und den Affekt stets synthym
unterstrichen. Die emotional-affektive Stimmungslage sei vollstdndig erhalten gewesen.
Der Affekt habe sich um die Mittellage bewegt. Im Ubrigen sei der objektive klinische
Befund unaufféllig gewesen. Fur die in der Anmeldung vom April 2019 angegebene
Angststérung héatten sich keine Hinweise feststellen lassen. In einem psychiatrischen
Bericht vom Februar 2021 sei eine leichte depressive Episode diagnostiziert worden,
die allerdings wegen ihrer Auspradgung und wegen ihrer kurzen Dauer
versicherungsmedizinisch nicht relevant sei. Angesichts der aktuellen
Untersuchungsergebnisse kénne aber ohnehin nicht auf eine klar abgrenzbare Episode
mit Beginn und Ende geschlossen werden. Fur die in jenem Bericht genannte
abhangige Personlichkeitsstérung hatten sich keinerlei Hinweise feststellen lassen. Das
aktuell erhobene Selbstfunktionsniveau und das interpersonelle Funktionsniveau
passten nicht zu dieser Diagnose. Die private und berufliche Sozialisation der
Versicherten sprachen ebenfalls gegen eine schwergradige Erkrankung. Auf das
psychiatrische Vorgutachten misse nicht ndher eingegangen werden, da dieses vom
RAD bereits als nicht verwertbar qualifiziert worden sei. Erwahnenswert sei lediglich,
dass in der neuropsychologischen Untersuchung nicht authentische kognitive
Einschrankungen festgestellt worden seien. Zusammenfassend kénne aus
psychiatrischer Sicht keine Diagnose gestellt werden. Die Versicherte sei folglich aus
rein psychiatrischer Sicht uneingeschrankt arbeitsféhig. Der internistische
Sachversténdige flhrte aus, die Versicherte leide trotz einer zwischenzeitlichen,
gewollten Gewichtsreduktion um 15 Kilogramm an einer Adipositas Grad Ill. In der
klinischen Untersuchung seien zudem eine Varicositas der unteren Extremitéten, ein
Hirsutismus sowie eine Umbilicalhernie aufgefallen. Der Blutdruck sei weit hypertensiv
gewesen, aber die Versicherte habe angegeben, dass die regelmassigen Messungen
zuhause nur teilweise hypertensive, teilweise aber auch niedrige Blutdruckwerte
ergaben. Zudem habe die Versicherte Uber eine Harninkontinenz geklagt. Dazu
passend habe sie eine Einlage getragen. Bei der physikalischen Untersuchung sei auch
ein foetor urinae aufgefallen. Aus den Vorakten sei eine Cholelithiasis bekannt. Keine
dieser Gesundheitsbeeintrachtigungen wirke sich auf die Arbeitsfahigkeit aus. Der
rheumatologische Sachversténdige hielt fest, er habe die Versicherte wahrend der
Anamneseerhebung mit der Arbeitsfahigkeitsschatzung des Vorgutachters (70 Prozent

Arbeitsfahigkeit fur leichte Tatigkeiten) konfrontiert und sie gefragt, ob sie sich das
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zutrauen wurde. Die Versicherte habe entgegnet, dass sie sich ein Arbeitspensum von
40-50 Prozent zutrauen wirde, da sie ja noch den Haushalt besorgen musse.
Bezlglich der Schmerzen seien die Angaben der Versicherten etwas vage gewesen.
Der Sachverstandige habe haufig nachfragen missen. Das Aus- und Ankleiden habe
als durch die Adipositas behindert gewirkt, aber keine Hinweise auf ein spezifisches
muskulo-skelettales Problem geliefert. Der (im Gutachten detailliert beschriebene)
objektive klinische Befund sei abgesehen von einer leichten Uberreaktion, die als ein
Hinweis auf eine Symptomausweitung im Verlauf der Chronifizierung zu werten sei,
unauffallig gewesen. Diagnostisch liege ein chronifiziertes generalisiertes muskulo-
skelettales Schmerzsyndrom vor. Eine Verbesserung der medizinischen
Leistungsfahigkeit sei wohl nur durch eine erhebliche Gewichtsreduktion zu erzielen.
Die Befunde schrankten, wie der Vorgutachter zu Recht festgehalten habe, die
zumutbare Belastbarkeit des Achsenskelettes sowie der Kniegelenke ein, weshalb
auch bei einer leichten und wechselbelastenden Tatigkeit vermehrte Pausen zur
Erholung und Verhinderung der Schmerzexacerbation einzuberechnen seien. Der
Arbeitsfahigkeitsgrad betrage 70 Prozent. Nach der Konsensbesprechung fiihrten die
Sachversténdigen aus, die Versicherte leide nur aus rheumatologischer Sicht an einer
Gesundheitsbeeintrachtigung mit Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit, ndmlich an
einem chronifizierten generalisierten muskulo-skelettalen Schmerzsyndrom. Folglich sei
aus polydisziplinarer Sicht das Arbeitsfahigkeitsattest des rheumatologischen
Sachversténdigen massgebend. Die Versicherte sei also zu 70 Prozent arbeitsféahig fur

korperlich leichte, wechselbelastende Tatigkeiten.

A.f. Am 3. November 2022 forderte die IV-Stelle die SMAB AG auf (IV-act. 147), eine
ausfuhrliche Stellungnahme zum Vorgutachten abzugeben, da die IV-Stelle nicht eine
Verlaufsbegutachtung, sondern eine Oberbegutachtung in Auftrag gegeben habe, die
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Vorgutachten erfordere. Die
Sachversténdigen der SMAB AG antworteten am 5. Dezember 2022 (IV-act. 152), im
Vorgutachten sei die Diagnose der rezidivierenden depressiven Stérung nicht
ausreichend begrindet worden. Das Attest einer vollstdndigen Arbeitsunfahigkeit bei
einer mittelgradigen depressiven Episode sei nicht nachvollziehbar. Die
Personlichkeitsakzentuierung sei irrelevant fur die Arbeitsfahigkeitsschatzung, zumal
die Versicherte ja in der Lage gewesen sei, eine Ausbildung abzuschliessen, Gber
mehrere Jahre hinweg zu arbeiten und eine Familie zu griinden. Die in der

neuropsychologischen Testung beschriebenen Auffalligkeiten in den
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Beschwerdevalidierungstests seien bei der psychiatrischen Begutachtung ohne jede
Begriindung ausgeblendet worden. Zusammenfassend sei das psychiatrische
Vorgutachten, wie bereits vom RAD nachvollziehbar festgehalten, als fachlich ungenau
und versicherungsmedizinisch unbrauchbar zu qualifizieren. Aus psychiatrischer Sicht
lasse sich fUr die Vergangenheit keine l&nger dauernde Arbeitsunfahigkeit begriinden.
In rheumatologischer und in internistischer Hinsicht sei das Vorgutachten als
Uberzeugend zu qualifizieren. Die aktuelle Arbeitsfahigkeitsschatzung gelte folglich
retrospektiv seit dem 1. Januar 2019. Der RAD-Arzt med. pract. I.___ qualifizierte das
Gutachten als Uberzeugend (IV-act. 153).

A.g. Mit einem Vorbescheid vom 10. Dezember 2022 teilte die IV-Stelle der
Versicherten mit (IV-act. 156), dass sie die Abweisung ihres Rentenbegehrens mangels
eines rentenbegriindenden Invaliditdtsgrades vorsehe. Zur Begriindung fuhrte sie an,
der Invaliditatsgrad sei anhand der sogenannten gemischten Methode zu berechnen,
da von einer Erwerbstétigkeit in einem Pensum von 80 Prozent im hypothetischen
~Gesundheitsfall“ auszugehen sei. Die Einschrankung im Erwerbsbereich betrage 30
Prozent, jene im Aufgabenbereich Haushalt 15 Prozent, weil die im selben Haushalt
lebenden erwachsenen Kinder einen Teil der Haushaltsarbeiten tbernehmen kénnten.
Gesamthaft resultiere ein Invaliditatsgrad von 27 Prozent. Dagegen wandte die
Versicherte am 16. Dezember 2022 ein, sie habe am 25. Oktober 2022 einen Unfall
erlitten, wodurch sich ihre Schmerzen verstarkt hatten; sie ersuche deshalb um eine
Neubeurteilung (IV-act. 168). Am 8. Januar 2023 machte sie geltend, das Gutachten
der SMAB AG sei unsorgfaltig erstellt worden (IV-act. 170). Am 12. Januar 2023
berichtete Dr. D.___ (IV-act. 176), die Versicherte sei am 25. Oktober 2022 gestuirzt. Sie
sei jedoch erst am 4. November 2022 vorstellig geworden. Bei der Untersuchung
héatten sich eine Prellmarke am rechten Knie sowie eine Schwellung am rechten
Ringfinger gezeigt. Er, Dr. D.___, sei davon ausgegangen, dass sich die Versicherte
spontan und normal von diesen Unfallfolgen erholen werde. Leider habe sich die
Situation aber bis dato nicht verbessert. Der Zustand der Versicherten habe sich
deshalb seit dem Sturz anhaltend wesentlich verschlechtert. In einem Bericht vom 2.
Mai 2023 empfahl das Rehazentrum Valens eine stationare Behandlung (IV-act. 189).
Als Ursache fur die Beschwerden wurde ein chronisches paravertebrales Syndrom bei
geringfligigen degenerativen Veranderungen und insbesondere einer massiven
Adipositas genannt. Der RAD-Arzt Dr. E.___ hielt am 8. Mai 2023 fest, der

Gesundheitszustand der Versicherten habe sich seit der Begutachtung nicht wesentlich
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verandert, weshalb weiterhin auf das Gutachten der SMAB AG abzustellen sei (V-
act. 190). Die IV-Stelle gewahrte der Versicherten die Moéglichkeit, nochmals Stellung
zu nehmen (IV-act. 191). Die Versicherte reichte in der Folge Réntgenbilder, mit denen
eine Fraktur oder Luxation hatte ausgeschlossen werden kénnen (IV-act. 192 ff.), eine
ausfuhrliche Stellungnahme, in der sie das Vorgehen der 1V-Stelle beanstandete (V-
act. 198), einen Bericht lber eine CT der Halswirbelsaule ohne Hinweise auf relevante
Veranderungen (IV-act. 205), einen unauffalligen Réntgenbefund des oberen
Sprunggelenks links (IV-act. 206), die Ergebnisse einer Lungenfunktionstestung (IV-act.
208 ff.) sowie einen Bericht Uber eine Untersuchung betreffend einen chronischen
Husten mit Auswurf mit einer unauffalligen Befundschilderung ein (IV-act. 218). Der
RAD-Arzt Dr. E.___ hielt nach einer Wirdigung dieser Unterlagen fest (IV-act. 213 und
220), dass diese keine relevante Veranderung des Gesundheitszustandes der
Versicherten seit der Begutachtung belegten. Mit einer Verfligung vom 7. Juli 2023

wies die IV-Stelle das Rentenbegehren der Versicherten ab (IV-act. 222).
B.

B.a. Am 6. September 2023 liess die Versicherte (nachfolgend: die
Beschwerdeflhrerin) eine Beschwerde gegen die Verfigung vom 7. Juli 2023 erheben
(act. G 1). Sie liess die Aufhebung der angefochtenen Verfligung, die Riickweisung der
Sache an die IV-Stelle (nachfolgend: die Beschwerdegegnerin) zur Neubeurteilung und
eventualiter die Zusprache einer ganzen Rente ab dem friihestmdglichen Zeitpunkt
beantragen. Zur Begriindung liess sie ausflihren, die Sachverstandigen der SMAB AG
hatten nicht alle von den behandelnden Arzten festgestellten Befunde beriicksichtigt.
Die Beschwerdeflhrerin leide an verschmalerten Bandscheibenfachern, an einer
Kniearthrose, an Echondromen sowie an einer beginnenden Arthrose in der Hifte.
Zudem bestiinden eine abhangige Personlichkeitsstérung, eine rezidivierende
depressive Stérung sowie spezifische Phobien. Fur die Bemessung der Invaliditat im

Aufgabenbereich Haushalt misse eine Haushaltsabklarung durchgefuhrt werden.

B.b. Die Beschwerdegegnerin beantragte am 21. November 2023 die Abweisung der
Beschwerde (act. G 7). Zur Begriindung flhrte sie an, das Gutachten der SMAB AG sei
in jeder Hinsicht Uberzeugend. Die von der Beschwerdeflhrerin mit der
Beschwerdeschrift eingereichten medizinischen Berichte dnderten daran gemass einer

Aktenwurdigung des RAD nichts.
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B.c. Am 28. November 2023 wurde der Beschwerdefiihrerin die unentgeltliche

Rechtspflege bewilligt (act. G 8).

B.d. Die Beschwerdefiihrerin liess am 15. Januar 2024 an ihren Antrégen festhalten

(act. G 10). Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf eine Duplik (act. G 12).

B.e. Die Beschwerdefiihrerin liess am 29. Januar 2024 eine Kostennote einreichen
(act. G 13). Diese wies einen Vertretungsaufwand von 16,6 Stunden aus und belief sich

bei einem reduzierten Stundensatz von 200 Franken auf 3’648.80 Franken (act. G 13.1).

Erwdgungen

Dieses Beschwerdeverfahren bezweckt die Uberpriifung der angefochtenen Verfiigung
auf deren Rechtmaéssigkeit, weshalb sein Gegenstand jenem des vorangegangenen
Verwaltungsverfahrens entsprechen muss. Dieses hat sich nach der Abweisung des
Begehrens um berufliche Massnahmen am 6. Méarz 2020 auf die Prifung des im Juli
2019 eingereichten Rentenbegehrens beschrankt, auf das die Beschwerdegegnerin zu
Recht eingetreten ist, da es der Beschwerdeflihrerin gemass der Gberzeugenden
Aktenwtrdigung des RAD-Arztes Dr. E.___ gelungen war, im Rahmen der
Neuanmeldung im Juli 2019 eine relevante Sachverhaltsverédnderung seit der
Abweisung des ersten Rentenbegehrens im April 2013 glaubhaft zu machen. Folglich
ist in diesem Beschwerdeverfahren zu prifen, ob die Beschwerdeflihrerin ab dem 1.
Januar 2020 (vgl. Art. 29 Abs. 1 IVG) einen Anspruch auf eine Rente der
Invalidenversicherung gehabt hat.

2.

2.1. Eine versicherte Person hat geméass dem Art. 28 Abs. 1 IVG einen Anspruch auf
eine Rente der Invalidenversicherung, wenn ihre Erwerbsféhigkeit oder ihre Fahigkeit,
sich im Aufgabenbereich zu betéatigen, nicht durch zumutbare
Eingliederungsmassnahmen wieder hergestellt, erhalten oder verbessert werden kann,
wenn sie wahrend eines Jahres ohne einen wesentlichen Unterbruch durchschnittlich
mindestens 40 Prozent arbeitsunfahig gewesen ist und wenn sie nach dem Ablauf
dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid ist. Die Invaliditat einer erwerbstatigen
versicherten Person wird geméss dem Art. 28a Abs. 1 IVG in Verbindung mit dem Art.
16 ATSG bemessen, indem das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach
dem Eintritt der Gesundheitsbeeintrachtigung und nach der Durchfihrung der
medizinischen Behandlung und allfélliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr
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zumutbare Téatigkeit bei einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage erzielen kénnte, mit
jenem Erwerbseinkommen verglichen wird, das sie erzielen kénnte, wenn sie gesund
geblieben wére. Fur die Bemessung der Invaliditat einer nicht erwerbstéatigen
versicherten Person, der die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit nicht zugemutet werden
kann, ist massgebend, in welchem Mass diese unféhig ist, sich im Aufgabenbereich zu
betatigen (Art. 28a Abs. 2 IVG). Bei einer teilweise erwerbstatigen versicherten Person
wird die Invaliditat im Erwerbsbereich anhand eines Einkommensvergleichs (Art. 28a
Abs. 1 IVG und Art. 16 ATSG) und jene im Aufgabenbereich anhand eines
Betéatigungsvergleichs (Art. 28a Abs. 2 IVG) ermittelt; die beiden Teilinvaliditatsgrade
werden nach dem Anteil der beiden Bereiche gewichtet und addiert (Art. 28a Abs. 3
IVG; sog. ,,gemischte Methode®).

2.2. Die Beschwerdefihrerin hat in einem Fragebogen angegeben, dass sie im
hypothetischen ,,Gesundheitsfall“ zu 80 Prozent erwerbstétig wéare. Die
Beschwerdegegnerin hat unbesehen auf diese Angabe abgestellt und die
Beschwerdeflihrerin deshalb als zu 80 Prozent erwerbstéatig und als zu 20 Prozent im
Aufgabenbereich Haushalt tatig qualifiziert. Das ist falsch gewesen, denn die
Beschwerdefihrerin verfigt nach der Scheidung von ihrem Ehemann nur tGber dusserst
knappe finanzielle Mittel, denn sie ist sozialhilfeabhangig. Das Sozialamt wiirde im
hypothetischen ,,Gesundheitsfall“ eine Teilerwerbstatigkeit nicht akzeptieren, sondern
die Beschwerdefuhrerin anhalten, einer vollzeitigen Erwerbstétigkeit nachzugehen. Die
Beschwerdeflhrerin hat zudem keine Betreuungspflichten mehr zu erfillen, die einer
vollzeitigen Erwerbstatigkeit entgegen stehen wirden. Sie muss folglich als
vollerwerbstatig qualifiziert werden, was bedeutet, dass der Invaliditdtsgrad anhand
eines ,reinen“ Einkommensvergleichs nach Art. 28a Abs. 1 IVG und Art. 16 ATSG zu
berechnen ist.

2.3. Die Beschwerdeflhrerin hat eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Angestellten
absolviert, aber nur fur kurze Zeit im erlernten Beruf gearbeitet. Wegen der
Betreuungspflichten gegentber ihren Kindern ist sie wéhrend Jahren keiner
Erwerbstéatigkeit nachgegangen. Im Zeitpunkt des Wiedereinstieges ins Erwerbsleben
hat sie deshalb nicht mehr in ihren alten Beruf zuriickkehren kénnen, da sie nach der
allgemeinen Lebenserfahrung aufgrund der zwischenzeitlichen Fortschritte der
Zahnmedizin durch neue Technologien der Behandlung den Anschluss daran verloren
hatte. Sie hat folglich typische Hilfsarbeiten verrichten missen. Die Beschwerdefiihrerin
koénnte auch aktuell nur Hilfsarbeiten austiben, was bedeutet, dass das
Valideneinkommen dem statistischen Zentralwert der Hilfsarbeiterinnenléhne
entspricht.

2.4. Fir die Bestimmung des zumutbarerweise erzielbaren Invalideneinkommens ist
massgebend, welche Tatigkeiten der Beschwerdeflhrerin aus medizinischer Sicht in
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welchem Umfang zugemutet werden kdnnen. Zur Beantwortung dieser Frage hat die
Beschwerdegegnerin die Berichte der behandelnden Arzte eingeholt und zwei
polydisziplindre Begutachtungen durchfiihren lassen. Die Sachverstdndigen der
MEDAS Interlaken Unterseen GmbH, die das erste Gutachten erstellt haben, haben die
Beschwerdeflihrerin umfassend persénlich untersucht und sie haben die medizinischen
Vorakten eingehend gewdUrdigt. Nichts deutet darauf hin, dass sie eine wesentliche
Tatsache Ubersehen oder ignoriert hatten. Bei der neuropsychologischen Testung hat
die Beschwerdefiihrerin zwar nicht valide Leistungen erbracht, aber die
neuropsychologische Sachversténdige hat Uberzeugend aufgezeigt, dass sich im direkt
beobachteten Verhalten, in der klinischen Untersuchung und in den Vorakten keine
Hinweise auf eine relevante neurokognitive Funktionsstérung hatten feststellen lassen.
Auch wenn sie formal keine Arbeitsfahigkeitsschatzung abgegeben hat, 1&sst sich
ihrem Teilgutachten doch entnehmen, dass die Beschwerdeflhrerin nicht an einer
neuropsychologischen Gesundheitsbeeintrédchtigung gelitten hat, die sie bei der
Verrichtung einer typischen Hilfsarbeit relevant eingeschrankt hatte. Der internistische
Sachversténdige hat keine massgebende Gesundheitsbeeintrachtigung feststellen
kénnen, was er in seinem Teilgutachten Uberzeugend begriindet dargelegt hat. Der
detaillierten Schilderung des objektiven klinischen Befundes im rheumatologischen
Teilgutachten I&sst sich entnehmen, dass die Beschwerdeflihrerin an keiner relevanten
funktionellen Einschréankung gelitten hat. Der rheumatologische Sachverstéandige hat
aber Uberzeugend begriindet festgehalten, dass das chronifizierte Schmerzsyndrom
die Arbeitsfahigkeit der Beschwerdeflhrerin einschréanke, weshalb nur ein Pensum von
sechs Stunden pro Tag zumutbar sei. Der psychiatrische Sachverstandige hat tGber
einen weitgehend unauffalligen objektiven klinischen Befund berichtet. Ihm sind nur
gewisse Konzentrations- und Merkféhigkeitsstérungen sowie eine Antriebsarmut
aufgefallen. Bei seiner Beurteilung hat er sich allerdings aus nicht nachvollziehbaren
Grlinden nicht auf die objektiven klinischen Befunde, sondern vielmehr massgeblich
auf die subjektiven Angaben der Beschwerdefiihrerin im Explorationsgespréach (,sie
habe diverse typische depressive Symptome geschildert®) und in zwei
Selbstbeurteilungsfragebdgen abgestlitzt. Gerade angesichts des Umstandes, dass die
Beschwerdeflhrerin in der neuropsychologischen Testung eine massiv verfalschte
Leistung gezeigt hatte, hatte der psychiatrische Sachversténdige die Resultate der -
ohne weiteres manipulierbaren — Selbstbeurteilungsfragebdgen besonders kritisch
wurdigen missen, was er aber unversténdlicherweise nicht getan hat. Stattdessen hat
er die Angaben der Beschwerdefiihrerin flr bare Minze genommen und sogar die
Verwertbarkeit der Arbeitsfahigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt generell in Frage
gestellt. Die RAD-Psychiaterin Dr. H.___ hat in ihrer Wirdigung des Gutachtens
Uberzeugend aufgezeigt, dass das Gutachten nicht plausibel und deshalb nicht
verwertbar gewesen ist. Die Beschwerdegegnerin hat deshalb zu Recht nicht auf das
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Gutachten der MEDAS Interlaken Unterseen GmbH abgestellt und ebenso zu Recht
eine weitere Begutachtung in Auftrag gegeben.

2.5. Die Sachverstandigen der SMAB AG haben die Beschwerdeflhrerin umfassend
personlich untersucht und sie haben die medizinischen Vorakten eingehend gewdurdigt.
Nichts deutet darauf hin, dass sie eine wesentliche Tatsache lbersehen oder ignoriert
hatten. Die Beschwerdefuhrerin hat zwar in der Zeit nach den beiden Begutachtungen
diverse medizinische Berichte eingereicht, die ihres Erachtens belegen sollen, dass die
Sachverstéandigen der MEDAS Interlaken Unterseen GmbH und der SMAB AG den
massgebenden medizinischen Sachverhalt nicht umfassend gewdrdigt hatten. Der RAD
hat aber in mehreren Uberzeugenden Aktenwirdigungen aufgezeigt, dass die von der
Beschwerdeflihrerin eingereichten Berichte weder einen Beleg dafir, dass die
Sachversténdigen tatsachlich eine wesentliche Tatsache lGibersehen hatten, geliefert
noch eine relevante Verdnderung des massgebenden Gesundheitszustandes nach der
Begutachtung durch die SMAB AG belegt haben. In somatischer Hinsicht besteht
zwischen den beiden Gutachten der MEDAS Interlaken Unterseen GmbH und der
SMAB AG eine véllige Ubereinstimmung: Die Sachverstindigen haben abgesehen von
einigen harmlosen degenerativen Veranderungen an der Wirbelsdule und an den
Kniegelenken nur ein chronifiziertes und generalisiertes Schmerzsyndrom bei einer
massiven Adipositas feststellen kdnnen. Das Attest einer Arbeitsunfahigkeit von 30
Prozent selbst flr ideal leidensadaptierte Tatigkeiten erscheint angesichts der
minimalen objektiven Befunde (notwendigerweise aus der Sicht eines medizinischen
Laien) als allzu grosszlgig. Immerhin belegen die beiden lGbereinstimmenden
Gutachten aber, dass die Beschwerdefihrerin aus rein somatischer Sicht Uberwiegend
wahrscheinlich zu mindestens 70 Prozent arbeitsféahig flr leidensadaptierte Tatigkeiten
gewesen ist. Wie die nachfolgenden Ausfiihrungen zeigen, spielt es flr das Ergebnis
keine Rolle, ob der Arbeitsfahigkeitsgrad bei 70 Prozent oder dartber liegt, weshalb
diesbezuglich von weiteren Abklarungen abgesehen werden kann. Die
Sachverstédndigen der SMAB AG haben zu Recht keine erganzende
neuropsychologische Testung durchgeflihrt, da sich bei der ersten
neuropsychologischen Testung durch die MEDAS Interlaken Unterseen GmbH ergeben
hatte, dass die Beschwerdeflihrerin nicht an einer neuropsychologischen
Gesundheitsbeeintrachtigung gelitten hat und zudem bei einer erneuten
neuropsychologischen Testung wohl auch wieder nicht ausreichend kooperiert hitte.
Der psychiatrische Sachverstandige der SMAB AG hat einen weitestgehend
unauffalligen objektiven klinischen Befund beschrieben. Er hat insbesondere
festgehalten, dass keine Hinweise auf eine Vernachléassigung der Kérperhygiene oder
des ausseren Erscheinungsbildes, auf eine Schonhaltung, auf eine Aufmerksamkeits-,
Konzentrations- oder Gedachtnisstérung, auf Einschrankungen der Psychomotorik,
des Antriebes oder der Willenskrafte oder auf eine Affektbeeintrachtigung hatten
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festgestellt werden kénnen. Der Sachverstandige der SMAB AG hat (wie vor ihm
bereits der RAD) in einer ergédnzenden Stellungnahme darauf hingewiesen, dass der
Vorgutachter der MEDAS Interlaken Unterseen GmbH seine Diagnose einer
rezidivierenden depressiven Stérung nicht ausreichend begriindet habe, dass keine
Personlichkeitsstérung, sondern héchstens eine leichtgradige
Personlichkeitsakzentuierung vorliege, die sich aber nicht auf die Arbeitsfahigkeit
auswirke, dass den Auffalligkeiten bei den Symptomvalidierungstests in der
neuropsychologischen Untersuchung hatte Rechnung getragen werden muissen und
dass sich das Attest einer vollstdndigen Arbeitsunfahigkeit bei einer mittelgradigen
depressiven Episode aus psychiatrischer Sicht nicht nachvollziehen lasse. Er hat das
psychiatrische Teilgutachten der MEDAS Interlaken Unterseen GmbH deshalb zu Recht
als ,fachlich ungenau und versicherungsmedizinisch unbrauchbar“ qualifiziert. In
seinem eigenen Gutachten hat er sorgféltig, gut nachvollziehbar und tberzeugend
aufgezeigt, dass aus psychiatrischer Sicht weder damals noch in der Zeit davor eine
lAnger dauernde Arbeitsunféhigkeit vorgelegen hat. Die Beschwerdeflhrerin hat in der
Folge weitere Berichte ihrer behandelnden Psychiaterin eingereicht, die allerdings
keinen Hinweis auf eine Verschlechterung des psychischen Gesundheitszustandes
nach der Begutachtung durch die SMAB AG enthalten haben, wie der RAD anhand
einer Uberzeugenden Aktenwirdigung aufgezeigt hat. Gestitzt auf das psychiatrische
Teilgutachten der SMAB AG ist damit Gberwiegend wahrscheinlich erstellt, dass die
Beschwerdeflhrerin im hier massgebenden Zeitraum aus psychiatrischer Sicht
uneingeschrankt arbeitsfahig gewesen ist. Zusammenfassend belegt das Gutachten
der SMAB AG mit dem erforderlichen Beweisgrad der Uberwiegenden
Wahrscheinlichkeit, dass die Beschwerdeflihrerin fir ideal leidensadaptierte Tatigkeiten
zu mindestens 70 Prozent arbeitsféhig gewesen ist.

2.6. Da der Beschwerdefuhrerin die Austibung einer leidensadaptierten Hilfsarbeit
zumutbar ist, entspricht der Ausgangswert des zumutbarerweise erzielbaren
Invalideneinkommens dem statistischen Zentralwert der Hilfsarbeiterinnenléhne und
damit dem Valideneinkommen. Der Betrag kann bei der Berechnung des
Invaliditatsgrades folglich mathematisch gar keine Rolle spielen. Der Invaliditadtsgrad
kann also anhand eines sogenannten Prozentvergleichs berechnet werden, was
bedeutet, dass er dem Arbeitsunfahigkeitsgrad, korrigiert um einen allfélligen, dem
sogenannten Tabellenlohnabzug analogen Abzug, entspricht. Ein solcher Abzug ist zu
berlcksichtigen, wenn davon ausgegangen werden muss, dass die versicherte Person
ihre Arbeitsfahigkeit nicht mit demselben 6konomischen Erfolg verwerten kann wie eine
gesunde, im selben Pensum tatige Person, das heisst wenn anzunehmen ist, dass ein
strikt 6konomisch-betriebswirtschaftlich denkender, also keinen Soziallohn
ausrichtender Arbeitgeber der versicherten Person keinen durchschnittlichen, sondern
nur einen unterdurchschnittlichen Lohn ausbezahlen wirde, um seinen aus der

© Kanton St.Gallen 2026 Seite 14/16



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Anstellung der versicherten Person resultierenden ,Arbeitsmehrwert® — die Differenz
zwischen dem 6konomischen Wert der Arbeitsleistung und den direkten und indirekten
Lohn- und Lohnnebenkosten — auf einen durchschnittlichen Betrag zu erhdhen. Bei
einer aus psychiatrischer Sicht uneingeschrankten Arbeitsfahigkeit und einem
Arbeitsfahigkeitsgrad von mindestens 70 Prozent aus somatischen Griinden kann
weder von einer deutlich Uberdurchschnittlich starken Schwankung der Arbeitsleistung
noch von deutlich Uberdurchschnittlich haufigen krankheitsbedingten Absenzen
ausgegangen werden, weshalb nur eine geringe betriebswirtschaftlich-6konomische
sEinbusse” bei der Verwertung der Arbeitsfahigkeit vorliegen kann, die nach der
stédndigen Praxis der Abteilung Il des St. Galler Versicherungsgerichtes nur einen
zusatzlichen Abzug von hdchstens zehn Prozent rechtfertigt. Der Invaliditatsgrad
betragt folglich maximal 37 Prozent (= 100% — [mind.] 90% x [mind.] 70%). Da erst ab
einem Invaliditatsgrad von 40 Prozent ein Anspruch auf eine Rente der
Invalidenversicherung besteht, hat die Beschwerdegegnerin das Rentenbegehren der
Beschwerdeflhrerin zu Recht abgewiesen.

3.

Die Beschwerde ist abzuweisen. Die angesichts des durchschnittlichen
Verfahrensaufwandes praxisgemass auf 600 Franken festzusetzenden Gerichtskosten
wdéren an sich der unterliegenden Beschwerdeflihrerin aufzuerlegen. Zufolge der
Bewilligung der unentgeltlichen Prozessfihrung ist die Beschwerdeflihrerin aber
vorlaufig von der Pflicht, die Gerichtskosten zu bezahlen, befreit. Da ihr auch die
unentgeltliche Rechtsverbeistdndung bewilligt worden ist, hat der Staat ihrem
Rechtsvertreter eine Entsché&digung auszurichten, die 80 Prozent des erforderlichen
Vertretungsaufwandes abdeckt (Art. 31 Abs. 3 AnwG). Der erforderliche
Vertretungsaufwand ist unter Berlcksichtigung des Umstandes, dass sowohl ein
Administrativgutachten als auch ein Administrativ-Obergutachten zu wirdigen
gewesen sind, als leicht Uberdurchschnittlich fir einen ,IV-Rentenfall* zu qualifizieren,
was bedeutet, dass praxisgemass eine Parteientschadigung von 80 Prozent von
4’500 Franken, also von 3’600 Franken, ausgerichtet wlrde. Der Rechtsvertreter hat
eine in diesem Bereich liegende Honorarnote Uber 3'648.80 Franken eingereicht, auf
die deshalb abgestellt werden kann. Sollten es ihre wirtschaftlichen Verhaltnisse
dereinst gestatten, wird die Beschwerdeflhrerin zur Nachzahlung der Gerichtskosten
und zur Rickerstattung der Entschadigung fur die unentgeltliche
Rechtsverbeistédndung verpflichtet werden kénnen (Art. 99 Abs. 2 VRP i.V.m. Art. 123
ZPO).
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Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerdeflhrerin wird vorlaufig von der Pflicht, die Gerichtskosten von
600 Franken zu bezahlen, befreit.

3.
Der Rechtsvertreter der Beschwerdefiihrerin wird vom Gericht mit 3’648.80 Franken
entschédigt.

© Kanton St.Gallen 2026 Seite 16/16



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 11.04.2024
	Art. 28 IVG. Art. 16 ATSG. Invalidenrente. Würdigung eines Administrativgutachtens sowie eines Administrativ-Obergutachtens (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 11. April 2024, IV 2023/152). Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten 8C_300/2024. 


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2026-04-17T06:52:34+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



